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  Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses zum Landschaftsplan der Stadt Aachen 
(§ 11 BNatSchG i. V. m. § 14 LNatSchG NRW) 

 
 
Zur Sicherung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege wie auch zur Förderung der Biodiversität soll der 
seit dem 17.08.1988 rechtskräftige Landschaftsplan der Stadt Aachen 1988 (Änderungstand 2007) neu aufgestellt 
werden. Der räumliche Geltungsbereich des neu aufzustellenden Landschaftsplans ergibt sich aus der oben stehenden 
Karte, er umfasst im Wesentlichen den baulichen Außenbereich im Gebiet der Stadt Aachen. 
 
Gemäß § 11 Abs. 5 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), in der aktuell geltenden Fassung, in 
Verbindung mit § 14 Abs.1 des Gesetzes zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz-
LNatSchG NRW-) vom 15. November 2016, in der aktuell geltenden Fassung, wird bekannt gemacht, dass der 
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Planungsausschuss der Stadt Aachen in seiner Sitzung am 11. Juli 2018 beschlossen hat, den Landschaftsplan der 
Stadt Aachen neu aufzustellen. 
 
Dieser Aufstellungsbeschluss wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Informationen zu diesem Verfahren können ab dem Zeitpunkt der Beteiligung auch unter 
www.aachen.de/bauleitplanung 
abgerufen werden. 
 
Aachen, den 23.08.2018 
 
Marcel Philipp 
Oberbürgermeister 
 


